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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.02.1986

Norm

UWG §9 C3a

Rechtssatz

Bei dem Zeichen "Tiere mit Herz" handelt es sich um eine - durchaus unterscheidungskräftige - Phantasiebezeichnung,

der geringe beschreibende Elemente nur insofern anhaften, als das Schlagwort Qualitätsvorstellungen der damit

gekennzeichneten Erzeugnisse nahelegt. - "Tiere mit Herz".
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